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Teil 1

Einführung1

Künstliche Intelligenz (KI) ist nach wie vor ein Fokusthema des Science-
Fiction-Genres. Es gibt zahlreiche Filme, die Maschinen mit menschenglei-
chen Fähigkeiten darstellen oder die gar diese weit übertreffen und ihnen 
mühselige Arbeiten des Menschen im Alltag abnehmen. Dabei handeln diese 
Filme im Grunde von Sehnsüchten des Menschen: dem Einsatz von Maschi-
nen zur Effizienzmaximierung, Prozessoptimierung und Arbeitserleichterung. 
Einige Aussichten dieser gezeichneten Utopien sind längst Wirklichkeit ge-
worden. Mit den Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz 
gelingt der Gesellschaft ein „qualitativer Sprung in der Organisation der 
Arbeit.“2 Daher haben sich auch die Regierungen vieler Staaten im gegensei-
tigen Wettbewerb der Vormachtstellung in diesem Bereich  – der Weiterent-
wicklung der KI  – verpflichtet.3 Dies gilt auch für den Einsatz der KI im 
öffentlichen Bereich4 und damit auch in der deutschen Verwaltung.5 Die 
Verheißungen von KI-Systemen führen dazu, dass auch in grundrechtssensib-
len Bereichen wie der Arbeit von Sicherheitsbehörden „KI im Sinne einer 
agilen, praxisnahen Entwicklung“ gefördert werden soll.6 Das Potenzial von 

1  Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die 
geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnun-
gen sind geschlechtsneutral zu verstehen. Die Monografie ist auf dem Stand vom 
Januar 2022. Auf diesen Zeitpunkt datiert – soweit nicht anders angegeben – ist auch 
der letzte Abruf der Internetquellen. 

2  Bitkom, Künstliche Intelligenz verstehen als Automation des Entscheidens, 2017, 
S. 7; vgl. auch Martini, Blackbox Algorithmus, 2019, Vorwort V, dort beschrieben als 
„Anbruch eines digitalen Maschinenzeitalters“.

3  Bryson/Malikova, Is There an AI Cold War? Global Perspectives (2021) 2 (1): 
24803, S. 4.

4  Stellen, die bereits intelligente Systeme einsetzen, sind: Polizeibehörden, die 
Steuerverwaltung und auch an Asylverfahren beteiligte Behörden, sodass die Auswei-
tung des Einsatzes unweigerlich erfolgen wird. 

5  Vgl. Ziffer 3.7 „KI für staatliche Aufgaben nutzen und Kompetenzen der Verwal-
tung anpassen“, Eckpunkte der Bundesregierung für eine Strategie Künstliche Intelli-
genz, S. 9. Dem Eckpunktepapier aus 07.2018 folgte dann im November das Strate-
giepapier der Bundesregierung zur künstlichen Intelligenz, abrufbar unter: https://
www.ki-strategie-deutschland.de/home.html?file=files/downloads/Nationale_KI-
Strategie.pdf&cid=728. 

6  Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, BT-Drs. 19/5880, S. 32. 

https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html?file=files/downloads/Nationale_KI-Strategie.pdf&cid=728
https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html?file=files/downloads/Nationale_KI-Strategie.pdf&cid=728
https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html?file=files/downloads/Nationale_KI-Strategie.pdf&cid=728
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KI, beschrieben „als ‚Dampfmaschinen für das Denken‘, welche unsere Ge-
sellschaft ähnlich radikal umbauen werden, wie es einst die Dampfmaschinen 
für die Muskelkraft taten, läutet eine neue Ära ein.“7 In der Geschichte hat 
der technologische Fortschritt die Gesellschaft stark beeinflusst. Neben der 
Dampfmaschine ist z. B. auch der Verbrennungsmotor oder die Elektrizität zu 
nennen. Durch den Verbrennungsmotor entstanden Autos und Flugzeuge und 
infolge dessen riesige Märkte. Auch KI gehört zu dieser Kategorie von welt-
verändernder Technologie. Der Einsatz von KI wird es ermöglichen, in di-
versen Bereichen durch eine Überwindung menschlicher kognitiver Grenzen 
Vorhersagen erheblich zu verbessern, aber auch Prozessabläufe und die Ein-
teilung von Ressourcen auch im öffentlichen Sektor effizienter zu gestalten.8 

Der Einsatz von KI-Technologien in allen Lebensbereichen wird aber auch 
Risiken zutage fördern, die sich negativ auf individuelle und gesamtgesell-
schaftliche Interessen auswirken können. Zentrales Element ist die Datafizie-
rung9 aller Lebensbereiche durch die Allgegenwärtigkeit von datenverarbei-
tenden Sensoren. Daher ist bereits heute die Kommunikation mit Sprach
assistenten, die Nutzung von Übersetzungsassistenten oder der Einsatz von 
intelligenten Systemen im Gesundheitsbereich eine alltägliche Situation und 
keine utopische Narration aus dem Bereich des Films. Auch im öffentlichen 
Sektor wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung und der Justiz KI 
eine immer gewichtigere Rolle einnehmen. Die große Aufgabe unserer Zeit 
ist es, europäisch im Wettbewerb nicht abgehängt zu werden und gleichzeitig 
die Entwicklung von Innovation wertegeleitet zu ermöglichen. Eine kategori-
sche Verneinung dieser Technologie wäre so, als wäre man seinerzeit gegen 
die Weiterentwicklung von Autos gewesen. Und auch diese von einer tieflie-
genden Angst getragene Haltung gegenüber technologischem Fortschritt gab 
es.10 Die Politik steht in der Verantwortung, sich dieser menschlichen Ur-
angst zu stellen und die bevorstehenden Aufgaben bereits heute anzugehen. 
Aufklärung auf der einen Seite und passende Regulierungsansätze auf der 
anderen Seite sind große und langfristige Aufgaben, die europäisch ange-
packt werden müssen. Alle weltverändernden Technologien wie z. B. das 
Auto mussten seinerzeit und auch weiterhin (Stichwort: autonomes Fahren) 
in ein regulatorisches Ordnungssystem eingebettet werden. Eine Kapitulation 
vor technologischer Entwicklung ist genauso unangebracht wie zwecklos. 

7  Bitkom, Künstliche Intelligenz verstehen als Automation des Entscheidens, 2017, 
S. 9.

8   So auch die Begründung zur KI-Verordnung, COM(2021) 206 final, S. 1. 
9   Zum Begriff „Datafication“ vgl. Cukier/Mayer-Schönberger, The Rise of Big 

Data 2013, in: Foreign Affairs, S. 29. 
10  Seher, Die Angst vor neuer Technik ist so alt wie die Menschheit, 2017, abruf-

bar unter: https://www.nrz.de/wochenende/die-angst-vor-neuer-technik-ist-so-alt-wie-
die-menschheit-id209190935.html.

https://www.nrz.de/wochenende/die-angst-vor-neuer-technik-ist-so-alt-wie-die-menschheit-id209190935.html
https://www.nrz.de/wochenende/die-angst-vor-neuer-technik-ist-so-alt-wie-die-menschheit-id209190935.html
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Insoweit können nur sachliche Diskurse über mögliche allgemeine und/oder 
sektorspezifische Regulierungsansätze die Diskussion über Chancen und 
Risiken von algorithmenbasierten Entscheidungssystemen voranbringen. Der 
Gesetzgeber steht vor allem unter dem Druck, weitsichtig einen Regulie-
rungsrahmen zu bilden, der mit der technologischen Entwicklung Schritt 
halten kann, ohne sie behindern. Gleichzeitig kann eine KI insbesondere im 
öffentlichen Sektor nur dann gewollt sein, wenn sie die Grundrechte wahrt 
und den rechtsstaatlichen Grundsätzen Rechnung trägt. 

Neben diesen grundrechtlichen Maßstäben ist im Hinblick auf datengetrie-
bene KI-Systeme der Datenschutz von herausragender Bedeutung. Diesbe-
züglich wird es im Hinblick auf sich verzahnende Regelungsbereiche (z. B. 
mit dem Produkthaftungsrecht) eine große praktische Herausforderung sein, 
zu erarbeiten, wie im Hinblick auf primärrechtliche Vorgaben (Art. 16 Abs. 2 
S. 2 AEUV) eine effiziente Aufsicht aussehen kann. 

Zugleich zeigen warnend  – um wieder zu den Filmen zurückzukehren  – 
einige dystopische Narrative – quasi als Kehrseite derselben Medaille – die 
mit solchen technischen Errungenschaften einhergehenden Gefahren. Bei-
spielhaft sei in diesem Zusammenhang der Kult-Science-Fiction-Film Termi-
nator aus dem Jahr 1984 erwähnt. Darin entwickelt ein superintelligentes 
KI-System namens Skynet ein eigenes Bewusstsein und leitet einen nuklea-
ren Genozid gegen seinen menschlichen Schöpfer ein. Die überlebenden 
Menschen leisten Widerstand gegen die neue Herrschaft der Maschinen. Um 
diesen Widerstand zu brechen, schickt Skynet einen humanoiden Killerrobo-
ter  – den Terminator  – zurück ins Jahr 1984, um den Revolutionsführer zu 
töten. Das zeigt, dass auch 1984 und schon davor die Angst vor der Herr-
schaft der Maschinen im technologischen Fortschritt nichts Neues, sondern 
Menschliches ist. 1984 war auch das Jahr, in dem George Orwell im gleich-
namigen dystopischen Roman die Handlung einer totalitären Überwachung 
spielen lässt, Apple den Macintosh und IBM den Personal Computer/AT11 
vorstellte. Diese Science-Fiction-Szenarien von gestern werden immer häufi-
ger die Schlagzeilen von morgen. Dabei geht es richtigerweise beim Einsatz 
von KI-basierter Technik nicht um den Kampf Mensch gegen Maschine, 
sondern um Fragen gesellschaftspolitischer Machtstrukturen und daher kon-
kret um die Beziehungen zwischen Menschen.12

Diese Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Fragestellungen, die sich 
durch den Einsatz von KI-Systemen im öffentlichen Sektor ergeben. KI-

11  AT für Advanced Technology.
12  Hermann, in: Ahner/Metzger et al., Von Menschen und Maschinen: Interdiszip-

linäre Perspektiven auf das Verhältnis von Gesellschaft und Technik in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, 1. Auflage 2020, S. 107. 


